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34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde 

 
A)Einleitung des Verfahrens 

B) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung  
 

 

 
 
 
A. Einleitung des Verfahrens 
 

Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung vom 17.12.2018 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Rat der Stadt Oelde beschließt mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen gem. § 2 Abs. 1 
BauGB (Baugesetzbuch) in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) das Verfahren zur 34. Änderung 
des vom Regierungspräsidenten in Münster mit Verfügung vom 30.12.1999 genehmigten 
Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde einzuleiten. 

 

Durch diese 34. Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine bislang als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ dargestellte Fläche südlich des Friedhofes in Sünninghausen als 
„Verkehrsfläche – Zweckbestimmung öffentlicher Parkplatz“ dargestellt werden. Hiermit 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ermöglichung der benötigten 
Stellflächen sowie des Bebauungsplanes Nr. 140 „Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ 
geschaffen werden. 

 

Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen. 

 

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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B. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung  
 

Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung vom 17.12.2018 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Rat der Stadt Oelde beschließt mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen gem. § 3 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 
3634) die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planungen zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes möglichst 
frühzeitig zu unterrichten. 

 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 
abzustimmen. Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planungen zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufzufordern. 

 

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 

Der Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde liegt gem. § 3 
Abs. 1 BauGB bei der Stadt Oelde - Planung und Stadtentwicklung (Zimmer 429) - 
Ratsstiege 1, 59302 Oelde, während der Dienststunden (montags bis mittwochs von 8.00 - 
12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 
18.00 Uhr, freitags von 8.00 - 12.00 Uhr) öffentlich aus. Eine weitere Planausfertigung ist an 
der Infotheke während der Öffnungszeiten einzusehen. 

 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter dem folgenden Link eingesehen 
werden: 

 

https://www.o-sp.de/oelde/plan/uebersicht.php?S=alle&L1=2&pid=39933 

 

 

Zum Planentwurf kann vom 24. Juli 2019 bis einschließlich dem 21. August 2019 Stellung 
genommen werden. 

 

Hinweis: Gegenüber dem Einleitungsbeschluss vom 17.12.2018 hat sich der Geltungsbereich 
aufgrund der weiteren Planung geringfügig geändert. Die Grenze des Geltungsbereichs hat sich in 
südlicher Richtung verschoben, sodass eine größere Gesamtfläche erzielt werden konnte, um der 
Fläche für den Parkplatz eine ausreichende Größe – auch unter Berücksichtigung der 
Bestandsbäume – einräumen zu können. 
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Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Bebauungsplan Nr. 140 „Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ 
der Stadt Oelde  

A) Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 140 
„Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ der Stadt Oelde 
 

B) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung zum 
Bebauungsplan Nr. 140 „Parkplatz Friedhof 
Sünninghausen“ der Stadt Oelde 

 

 
 

A) Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 140 „Parkplatz Friedhof 
Sünninghausen“ der Stadt Oelde 

 

Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung vom 17.12.2018 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Rat der Stadt Oelde beschließt mehrheitlich bei einer Gegenstimme gem. § 2 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) das 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 140 einzuleiten. Das Planverfahren 
erhält die Bezeichnung: 

 

Bebauungsplan Nr. 140 „Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ der Stadt Oelde 

 

Städtebauliches Ziel ist die Festsetzung einer „Verkehrsfläche – Zweckbestimmung 
öffentlicher Parkplatz“ südlich des Sünninghausener Friedhofs, östlich des dortigen 
Sportplatzes. Das Plangebiet umfasst eine Größe von etwa 3.000 m².  

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollen artenschutzrechtliche Aspekte ebenso 
betrachtet werden wie sonstige Belange der Umwelt. 

 

Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 140 „Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ umfasst das 
Flurstück 133 tlw. des Flures 308 der Gemarkung Oelde. 

 

Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen. 

 

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 



Amtsblatt der Stadt Oelde  Nr. 30/2019 

10 
 

               

 

 

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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B) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 140 
„Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ der Stadt Oelde 

 

Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung vom 17.12.2018 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Rat der Stadt Oelde beschließt mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen gem. § 3 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 
3634) die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planungen zum Bebauungsplan Nr. 140 „Parkplatz Friedhof 
Sünninghausen“ möglichst frühzeitig zu unterrichten. 

 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 
abzustimmen. Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planungen zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufzufordern. 

 

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 140 „Parkplatz Friedhof Sünninghausen“ der Stadt 
Oelde liegt gem. § 3 Abs. 1 BauGB bei der Stadt Oelde - Planung und Stadtentwicklung 
(Zimmer 429) - Ratsstiege 1, 59302 Oelde, während der Dienststunden (montags bis 
mittwochs von 8.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 - 12.00 Uhr 
und von 14.00 - 18.00 Uhr, freitags von 8.00 - 12.00 Uhr) öffentlich aus. Eine weitere 
Planausfertigung ist an der Infotheke während der Öffnungszeiten einzusehen. 

 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter dem folgenden Link eingesehen 
werden: 

 

https://www.o-sp.de/oelde/plan/uebersicht.php?S=alle&L1=2&pid=41919 

 

Zum Planentwurf kann vom 24. Juli 2019 bis einschließlich dem 21.08.2019 Stellung 
genommen werden. 

Hinweis: Gegenüber dem Einleitungsbeschluss vom 17.12.2018 hat sich der Geltungsbereich 

aufgrund der weiteren Planung geringfügig geändert. Die Grenze des Geltungsbereichs hat sich in 
südlicher Richtung verschoben, sodass eine größere Gesamtfläche erzielt werden konnte, um der 
Fläche für den Parkplatz eine ausreichende Größe – auch unter Berücksichtigung der 
Bestandsbäume – einräumen zu können. 
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Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

 

 

 


